
PROTOKOLL
über die

abgehalten im

Budesratheuse in Sem

Montags, den 6. Februar 1905

III. Konferenz der Knntone des Ëutomobil- 
und Uelo-Konkordates,

Die Konferenz ist einberufen durch den Vorsteher des eidg. 
Departements des Innern, und zwar vermittelst Zirkulars vom 
25. Januar 1905, folgenden Inhalts :

«Das unterzeichnete eidg. Departement des Innern sieht sich 
genötigt, eine Konferenz der Konkordatskantone anzuordnen. 
Dieselbe ist auf Montag den 6. Februar nächsthin angesetzt, 
wird im Konferenzzimmer Nr. 3 des Parlamentsgebäudes statt­
finden und um 101/4 Uhr beginnen. Es ergeht hiermit an Sie 
die Einladung, Sie möchten sich in dieser Konferenz durch 
einen oder zwei Abgeordnete vertreten lassen. Wir erlauben 
uns, dabei den Wunsch auszusprechen, dass jedenfalls dasjenige 
Mitglied Ihrer Behörde oder derjenige Beamte Ihrer Verwaltung, 
dem die Handhabung des Konkordates speziell obliegt, an die 
Konferenz abgeordnet werde.

Einige noch offene Fragen bedürfen durchaus einer einheit­
lichen Ordnung. Die Bundesbehörde besitzt jedoch, mit Aus­
nahme der ihr durch Art. 3. letzter Absatz, des Konkordates 
übertragenen Funktion, keinerlei Befugnis, über solche Fragen 
von sich aus zu entscheiden. Ebensowenig kann die einheit­
liche Regelung durch Mehrheitsbeschlüsse, -welche für die ein­
zelnen Kantone verbindlich wären, erreicht werden. Es bleibt 
nichts anderes übrig, als dass man versucht, entweder auf dem
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Verhandlungen.

*

Baginn der Situng: Vormittags 101/2 Uhr.

I
Korrespondenzwege oder in einer Konferenz eine Einigung zu 
erzielen. Wie Ihnen aus dem Kreisschreiben vom 16. Juni 1904 
erinnerlich, war von uns der Korrespondenzweg in Aussicht 
genommen. Wir haben uns aber davon überzeugen müssen, 
dass, jedenfalls für die Fragen der so sehr wünschbaren, für 
das ganze Konkordatsgebiet fortlaufenden Numerierung der 
Automobile, sowie der Form der Automobilschilde nur eine 
gemeinsame mündliche Erörterung zum Ziele führen kann.

Wir gedenken der Konferenz folgende Fragen vorzulegen:
1) Welches ist das Rechtsverhältnis der Auto- und Velofahrer 

aus Nichtkonkordatskantonen ?
2) Soll nicht, in Ansehung der Vorschriften der Art. 2-16 

des Konkordats, besonders betreffend die Einregistrierung 
und die Einreihung in die fortlaufende Numerierung, ein 
Unterschied gemacht werden zwischen den Automobilen 
sowie Automobilwagen einerseits und den Motor-Velos 
anderseits ?

3) Wie soll es mit der in Art. 4 vorgeschriebenen Numerierung 
gehalten werden? Soll für die Gesamtheit der Konkordats­
kantone nur eine Nummernserie eingeführt werden und 
in welcher Weise? Wir legen Ihnen einen diesbezüglichen 
Vorschlag bei.

4) Welches soll die Form des einheitlichen Schildes sein?
Wir behalten uns vor, weitere Punkte zur Sprache zu bringen, 

und gewärtigen ebenfalls weitere Anregungen seitens der Herren 
Abgeordneten, wobei wir aber bitten müssen, uns von solchen 
weiteren Anregungen einige Tage vor der Konferenz schriftlich 
Kenntnis zu geben. Ebenso ersuchen wir die Herren Dele­
gierten derjenigen Kantone, welche uns ihre Schilde und Aus- 
weiskartenformulare noch nicht zugestellt, dieselben zur Kon­
ferenz mitzubringen.

Wir behalten uns des weiteren vor, die grossen schwei­
zerischen Verbände, welche ein besonderes Interesse an dem 
Konkordat und dessen Handhabung besitzen, wie den Touring 
Club, ebenfalls zur Entsendung von Delegierten an die Konferenz 
einzuladen.»

Der Vorsteher des eidg Departements des Innern, Herr 
Bundesrat Dr. Forrer eröffnet als provisorischer Vorsitzender 
die Verhandlungen, indem er die erschienenen Herren begrüsst 
und auf die Veranlassung zur Einberufung der heutigen Kon­
ferenz hinweist. Der Bundesrat hat seinerzeit beschlossen, dass 
das Automobil- und Velowesen, soweit das Konkordat in Frage 
kommt, dem Departement des Innern zuzuteilen sei. Daneben 
haben sich aber auch noch andere Departemente mit dem 
Gegenstand zu befassen, so das Justizdepartement mit Bezug 
auf die Frage der Haftpflicht, und das Post- und Eisenbahn- 
Departement mit Bezug auf die Frage des Verhältnisses des 
■öffentlichen Personen- und Frachtentransportes mittelst des 
Automobils zum Postregal. Was nun das Konkordat anbetrifft, 
so hat man dasselbe seinerzeit als die richtige staatsrechtliche 
Form für die allgemeine und einheitliche Lösung der aus dem 
Automobil- und Veloverkehr entspringenden Fragen erkannt und 
angenommen. Redner erklärt, sich zwar des Eindrucks nicht er­
wehren zu können — und er glaubt, dieser dürfte auch bei 
vielen der Herren Konferenzteilnehmer vorherrschen —, dass 
die vorliegende Materie, die zum mindesten einer nationalen, 
vielleicht sogar' der internationalen Regelung bedarf, not­
wendig mittelst eines Bundesgesetzes einheitlich gestaltet 
werden sollte, und zwar um so mehr, als das Automobil- 
und Velowesen eine immer grössere, ja gegenüber der 
Zeit vor zwanzig und dreissig Jahren eine ganz unglaub­
liche Ausdehnung angenommen hat. Velo und Automobil sind 
nicht mehr Sportobjekte, sondern Verkehrsmittel im eminen­
testen Sinne des Wortes. Wir wollen indessen der Zukunft 
nicht vorgreifen, sondern sind verpflichtet, in der Weise fort-
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Geschäftsreisen mit langem Aufenthalten. Reisen mit Kur­
aufenthalt u. dgl., machen können, wenn sie aus ihrem 
Wohnland oder ihrer Wohngemeinde mit Nummernschil­
dern und Ausweiskarten versehen sind und wenn dort 
Gegenrecht geübt wird?

St. Gallen hat sich so mit Gemeinden des Vorarlberges 
verständigt. Die Betreffenden glauben nun aber auch in 
andere Kantone, wie in Appenzell A.-Rh., ruhig fahren zu 
dürfen.

3. Sollte nicht eine Verständigung über die Dauer der Be­
willigung (Art. 3, d.) erzielt werden, so dass in allen Kan­
tonen das Kalenderjahr oder das laufende Jahr gelten 
würde, damit dann auch beim Wechsel des Wohnsitz­
kantons durch den Automobilbesitzer nicht ungleiches 
Recht entsteht?

Der neue Wohnsitzkanton könnte dann ohne Inkon- 
venienzen die alte Bewilligung gelten lassen, bis sie ausläuft.

Die schon am 1. November 1904 vom Vorsteher des Bau- 
Departements des Kantons Waadt aufgeworfene Frage lautet 
(in U eher Setzung):

Ob es nicht sehr zweckmässig wäre, wie für die Kontroll­
placken so auch für die Zirkulationsbewilligungen ein einheit­
liches Muster für alle Konkordatskantone zu haben?

Der Vorsitzende erklärt, diese Anfrage als Anregung auf­
zufassen. über welche die Konferenz ebenfalls zu sprechen habe.

Nach diesen einleitenden Aeusserungen ladet Herr Forrer 
die Versammlung ein. sich zu konstituieren. Das Departement 
des Innern und die Bundes Verwaltung überhaupt habe formell 
in der ganzen Angelegenheit keine Stellung; seine einzige Auf­
gabe bestehe darin, dass es nach dem Konkordat ein einheit­
liches Register zu führen habe. Alles übrige und damit auch 
die Leitung und Protokollführung der heutigen Konferenz sei 
eigentlich Sache der Kantone; er gewärtigt daher Vorschläge 
über letztere 2 Punkte.

Herr Regierungsrat Kern von Zürich beantragt, es sei Herr 
Bundesrat Forrer zu ersuchen, die Leitung der Konferenz zu 
übernehmen und das Protokoll durch eine oder mehrere Per­
sonen seiner Wahl führen zu lassen.

Dieser Vorschlag wird stillschweigend genehmigt.
Herr Bundesrat Forrer nimmt den Auftrag für Leitung 

der Konferenz an und bestimmt als deutschen Protokollführer 
den Sekretär des Departements des Innern und als französischen

zufahren, wie man angefangen hat, also die Aufgabe der Re­
gelung des Automobil- und Veloverkehrs auf dem Boden des 
Konkordates weiter zu behandeln und wenn möglich zu en - 
wickeln.

Nach diesen Ausführungen macht Redner Mitteilungen über 
die Zusammensetzung der heutigen Versammlung Der Haupt­
bestand derselben sind die Herren Delegierten der Kantone 
Neben letztem ist auch das Zolldepartement zur Sendung eines 
Delegierten eingeladen worden; da sehr viele Automobile unc 
Velos über die Grenze hin und her gehen, kann die I rage der 
Zollbehandlung dieser Fahrzeuge gelegentlich auch ein Ira - 
tandum für die Konkordatskantone und die Eidgenossenschaft 
werden. Endlich schien es angemessen, den bei den heutigen 
Traktanden am meisten interessierten freiwilligen V ereinigungen 
Gelegenheit zu geben, sich zu äussern. Es. sind dies der 
schweizerische Velocipedisten-Bund, der Touring-Club suisse 
idder Automobilklub. Es wird Sache der Herren Kantons- 
alcordneten sein, zu entscheiden, in welcher W eise die Wun­
sche und Aeusserungen der Vertreter dieser Vereine entgegen­
genommen werden sollen.

In bezug auf die Traktanden teilt der Vorsitzende mit, 
dass gemäss dem im Kreisschreiben geäusserten Wunsche von 
zwei Seiten, nämlich von dem in Sachen zuständigen Polizei- 
und Militärdepartement des Kantons St. Gallen und dem Bau­
departement des Kantons Waadt neue Anregungen eingegangen 
sind Redner gibt den Anwesenden von der erstem Kund­
gebung durch Verteilung autographierter Kopien und von letz­
terer durch Verlesen Kenntnis.

Die vom Vorsteher des Polizei- und Militärdepartements, 
des Kantons St. Gallen aufgeworfenen Fragen lauten:

1 Wie ist der Begriff des Durchfahrens Art. 5, und der 
‘ Durchreise Art. 21,2 des Konkordats aufzufassen? Ist dar­

unter jedes Durchfahren ohne langem Aufenthalt an 
einem Ort der Schweiz, als eine Vergnügungsreise mit sich 
bringt, verstanden, oder gehören darunter auch Fahrten 
mit längerem Hotelaufenthalt, Geschäftsreisen mit Kunden­
besuchen und Besuche von Festen etc. in der Schweiz?

Aus der Presse geht hervor, dass man hierin verschie­
dene Praxis übt.

2 Sind Art. 5 und 21 des Konkordates nicht dahin anzu 
’ wenden dass Fremde in den Konkordatskantonen auch 

nicht blosse Durchfahrten oder Durchreisen, also z. B-
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Herr Staatsrat Louis Perrier. Baudirektor.
»

»

1. Zürich:

2. Bern:

3. Luzern: »

12. Baselstadt: »

16. Appenzell I.-Rh. : »
17. St. Gallen : »

»

23. Wallis: »

10. Freiburg:
11. Solothurn:

20. Thurgau:
21. Tessin:
22. Waadt:

G. Hug, Polizeidirektor.
Dr Baumann, Polizeidirektor.
F. Fässler, Polizeidirektor.
Dr A. Mächler, Polizei- und

»
»

)>
»
»

))
»
»

»
» 
»
» 
» 
»

)
))
»
»

13. Baselland:
14. Schaffhausen:
15. Appenzell A.-Rh.:

»
»
» 
» 
»
»
» 
»

a. Der Kantone:
Herr Reg.-Rat Dr Stössel, Justizdirektor.

4. Uri:
5. Schwyz:
6. Obwalden:
7. Nidwalden:
8. Glarus:
9. Zug:

Charles Rehfous, Sekretär des Justiz- 
und Polizeidepartements.
Charles Louis Empeyta, Grossrat und 
Präs, des Automobilklubs von Genf.

18. Graubünden :
19. Aargau :

24. Neuenburg:
25. Genf:

Vize-Landammann Eug. Büttiher, 
Polizeidirektor.
Hauptmann Mangold, Chef des Poli­
zeikorps.
Reg.-Rat D1' A. Grieder.

A. Küchler, Polizeidirektor. 
Odermatt.
Peter Zweifel, in Linthal.
Knüsel, Baudirektor.
A ndermatt, Polizeidirektor. 
Louis Cardinaux.

»
»

Protokollführer, der gleichzeitig die Funktion eines Uebersetzers 
besorgen wird, Herrn Piaget, Beamten desselben Departements.

Hierauf wird zum Aufruf der Herren Delegierten, zunächst 
derjenigen der Kantone, und hernach derjenigen der eingela­
denen Vereine geschritten.

Hierbei ergibt sich die Anwesenheit folgender Abgeordneten: b. Abgeordnete des eidg. Zolldepartements und der eingeladenen 
Vereinigungen.

Eidg. Zolldepartement: Herr J. Adamina, I. Sekretär des De­
partements.

Schweiz. Velozipedistenbund (Zentralkomitee in Solothurn): 
Herr E. Joss-Regli, in Bern.

Schweiz. Touring-Club: Herr Alexander Moriaud, Vizepräs. 
des Klubs in Genf.

Schweiz. Automobil-Klub: Herr Dr Paul Gaiopin, Generalsekre­
tär des Klubs in Genf.
Herr Arthur von Bonstetten, in Bern.

Der Vorsitzende fragt nun an, welche Stellung bei den 
bevorstehenden Verhandlungen den Vertretern der freien 
Vereinigungen eingeräumt werden solle.

Herr Regierungsrat Walther schlägt vor. ihnen beratende 
Stimme einzuräumen.

Dieser Vorschlag wird durch Herrn Empeyta empfohlen 
und von der Versammlung stillschweigend angenommen.

Weiter trägt der Vorsitzende nach der Behandlung 
der Stimmen der Herren Kantonsabgeordneten. Nach der Natur 
des Konkordats können selbstverständlich Beschlüsse per majora 
nicht gefasst werden. Unter Umständen wird es aber wünschens­
wert erscheinen, über die eine oder die andere Frage abzu­
stimmen. damit die kantonalen Regierungen wissen, nach welcher 
Seite bei verschiedenen Anschauungsweisen die Mehrheit der 
Delegierten sich neigte. Im Hinblick auf solche Abstimmungen 
frägt es sich, ob nur die Stimmen der verschiedenen Kantone 
gezählt werden sollen, oder ob jeder anwesende Delegierte, 
auch dann, wenn von einem Kantone zwei da sind, eine Stimme 
haben soll. Redner schlägt vor, jedem anwesenden kantonalen 
Delegierten eine Stimme zu geben.

Dies wird stillschweigend gutgeheissen.
Zur Tagesordnung übergehend, frägt der Vorsitzende 

an, ob es der Konferenz beliebe, zu bestimmen, dass zuerst die 
vom Departement aufgestellten Fragen, sodann die Anfrage der

Militärdirektor.
(Ausserhalb des Konkordats.) 
Reg.-Rat P. Konrad, Baudirektor.

» Dr Fahrländer, Polizeidirektor 
(Ausserhalb des Konkordats.) 
Staatsrat Battagllni.

» M. Duboux, Baudirektor. 
Cosandey, Chef-Ingenieur der öffent­
lichen Bauten.
Staatsrat zen-Ruffinen, Baudirektor.

» Kern, Baudirektor.
Direktionssekretär Raaflaub (an Stelle 
des erkrankten Herrn Justizdirektor 
Klay).
Reg.-Rat Walther, Militär- und Polizei­
direktor.
(Ausserhalb des Konkordats.) 
Reg.-Rat Schuler.
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Erste Frage des Kreisschreibens des Departements:
Welches ist das Rechtsverhältnis der Auto- und Velo- 

fahrer aus Nicht-Konkordatskantonen?
Der Vorsitzende gibt zu dieser Frage folgende Erläuterung: 

Es wurde ursprünglich vorausgesetzt, dass sämtliche Kantone 
dem Konkordat beitreten werden. Die Kantone Uri und Grau­
bünden taten es aber nicht wegen der vorwiegend gebirgigen 
Natur ihrer Gebiete, auf denen die meisten Strassen Gebirgs­
strassen sind, und da sie vom Automobilverkehr auf diesen für das 
Publikum grosse Uebelstände befürchten. Gleich Bern und Wallis 
hätten sie aber immerhin den Beitritt erklären können, da der 
Abschnitt II des Konkordates den Kantonen die Befugnis erteilt, 
gewisse Strassen auszunehmen. Allein man kann jene Stände nicht 
dazu zwingen, sondern muss abwarten, obsie sich nicht später doch 
zum Beitritt entschliessen können. Auch vom Kanton Thurgau 
ist eine Beitrittserklärung noch nicht erfolgt und einstweilen 
auch nicht zu gewärtigen. Der Grund hiezu liegt nach dem 
Bericht der Staatskanzlei in folgendem: Der Regierungsrat 
beabsichtigte, die Materie durch eine Verordnung zu regulieren, 
und legte den Entwurf zu einer solchen dem Grossen Rate zur 
Genehmigung vor. Dieser stellte sich jedoch auf den Stand­
punkt, dass es namentlich in Bezug auf Strafbestimmungen, 
der Aufstellung eines Gesetzes bedürfe; er hat daher einen 
derartigen Entwurf für die Volksabstimmung vorbereitet. Redner 
hält es trotzdem für ausgeschlossen, dass der Kanton Thurgau auf 
die Dauer vom Konkordat wegbleibe. Infolge des Fernbleibens 
der genannten drei Kantone ist nun eine Klasse von Auto- und 
Velofahrern geschaffen, die im Konkordat überhaupt nicht vor­

gesehen sind. Dieses stellt vom Gesichtspunkte ihrer Herkunft 
zwei Gruppen von Auto- und Velofahrern auf, nämlich die aus 
den Konkordatskantonen, beziehungsweise aus der Schweiz 
stammenden Fahrer und die Fremden. Mit Bezug auf die letztem, 
insofern sie Automobilfahrer sind, sieht der Art. 5 des Konkor­
dats eine bedeutende Erleichterung vor, jedoch unter der Be­
dingung, dass sie eine vom Staate, dem sie angehören, ausge­
stellte Bewilligung mit sich führen, und dass von diesem Staate 
Gegenrecht gehalten werde. Ebenso räumt der Art. 21 des 
Konkordats für die fremden Radfahrer, die auf der Durchreise 
sind, eine Vergünstigung ein, indem er sie von der Verpflich­
tung, eine Ausweiskarte und die Kontrollschilder bei sich zu 
führen, befreit. Da das Konkordat nun Auto- und Velofahrer 
aus Nicht-Konkordatskantonen nicht kennt, während es deren 
nun tatsächlich gibt, ist es nötig, sich über die Behandlung, 
die diese erfahren sollen, auszusprechen. Man kann sich gegen­
über denselben auf einen verschiedenen Standpunkt stellen. 
Man kann sie freundeidgenössisch behandeln, und ihnen 
alle möglichen Erleichterungen gewähren, oder aber strenger 
gegen sie sein, soweit die Bundesverfassung nicht entgegensteht, 
um damit auf die Kantone, welche fern geblieben sind, einen 
gewissen moralischen Druck auszuüben, und sie zum Beitritt 
zu veranlassen. Redner setzt die Frage in Diskussion.

Herr Regierungsrat Mächler von St. Gallen teilt mit, zu 
welcher Haltung sich sein Kanton gegenüber den Auto- und 
Velofahrern der genannten Art veranlasst gesehen hat, St, Gallen 
führte das Konkordat in Form einer kantonalen Verordnung 
ein, bevor es in Wirksamkeit getreten war, und befand sich in­
folgedessen mit seiner Verordnung allein auf einer Insel, um­
geben auf der einen Seite von Thurgau, das nicht beitreten will, 
auf der andern Seite von Appenzell A.-Rh., das sich nur lang­
sam zum Beitritt entschloss, im Süden von Graubünden, das 
sich ebenfalls fernhält, und jenseits des Rheines vom Vorarlberg, 
der die St. Gallischen Bestimmungen ebenfalls nicht kennt, 
In dieser sonderbaren Lage stellte die Regierung sich auf 
den Standpunkt, dass die Angehörigen der Nicht-Konkordats- 
kantone wie Fremde zu behandeln seien. Es mag dies an­
gesichts der Art. 5 und 21 des Konkordats etwas hart erscheinen, 
allein zu diesem Verhalten wurde die Behörde durch zwei 
Gründe bestimmt, Einmal musste sie sich sagen, dass, wenn 
den Thurgauern und Graubündnern gestattet werde, im Kanton 
St, Gallen ohne Nummern zu fahren, dadurch Unordnungen 
entständen. Anderseits aber , durfte die Regierung ihre Leute

Regierung des Kantons Waadt, hierauf die Fragen der Regie­
rung von St. Gallen und endlich allfällige im Laufe der Ver 
handlungen gemachte Anregungen zur Diskussion gebracht 
werden sollen,

Diesem wird ebenfalls stillschweigend zugestimmt.
Endlich macht der Vorsitzende noch aufmerksam, dass 

eine Sammlung von Placken im Sitzungszimmer aufgelegt 
ist, welche die Herren Konferenzteilnehmer während der Mit­
tagspause besichtigen mögen. Wenn die Plackenfrage zur 
Besprechung kommt, werden dann weitere Aufschlüsse über 
die Sammlung erteilt werden.

Hierauf wird zur Behandlung der verschiedenen Fragen 
geschritten.
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